
Gecnäß § 53 Abs. 4 GOG 
\ an die Abgeordneten verteHt 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Mag. Andreas Zakostelsky, Jan Krainer 

und Kollegen 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die 
Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten erlassen wird und das 
Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative 
Investmentfonds Manager-Gesetz, das Sparkassengesetz und das Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetz geändert werden (686 der Beilagen), in der Fassung des 
Ausschussberichtes (751 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

1. In Art. 2 wird dem § 25 folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Der Bundesminister für Finanzen kann nath Maßgabe besonderer gesetzlicher Ermächtigung 
die Bundeshaftung für Kreditoperationen gemäß Abs. 1 übernehmen." 

2. In Art. 2 lautet § 59 Z 2: 
,,2. (zu § 1 Abs. 2): Zwischen dem 1. Jänner 2018 und dem 31. Dezember 2018 gilt die gemäß § 1 

Abs. 2 zu gründende Haftungsgesellschaft nicht als Sicherungseinrichtung im Sinne dieses Bun
desgesetzes. " 

3. In Art. 2 lautet § 59 Z 3 erster Satz: 

"Bis zum 31. Dezember 2018 hat jeder Fachverband eine Sicherungseinrichtung zu unterhalten, die die
sem Fachverband angehörende Kreditinstitute, die gemäß § 8 Abs. 1 oder gemäß § 45 Abs. 1 seiner Si
cherungseinrichtung angehören müssen, sowie Kreditinstitute gemäß § 48 Abs. 2 und Wertpapierfirmen 
gemäß § 48 Abs. 3 aufzunehmen hat." 

4. In Art. 2 lautet § 59 Z 7: 
,,7. (zu § 8 Abs. 1): Abweichend von § 8 Abs.l gilt bis zum 31. Dezember 2018, dass CRR

Kreditinstitute mit Sitz in Österreich, die Einlagen entgegennehmen, 
a) der Sicherungseinrichtung im Rahmen ihres Fachverbandes gemäß § 59 Z 3 anzugehören 

haben oder 
b) sich, trotz unveränderter Fachverbandszugehörigkeit und vorbehaltlich der Zustimmung der 

Sicherungseinrichtung ihres Fachverbandes und der Zustimmung der aufnehmenden Siche
rungseinrichtung, der Sicherungseinrichtung eines anderen Fachverbandes anschließen kön
nen." 

5. In Art. 2, § 59 Z 9 fit. d wird die Wortfolge "Sicherungseinrichtungen gemäß Z 2" durch die Wortfolge 
"Sicherungseinrichtungen gemäß Z 3" ersetzt. 

6. In Art. 2 lautet § 59 Z 13: 
,,13. (zu § 45 Abs. 1): Abweichend von § 45 Abs. 1 gilt bis zum 31. Dezember 2018, dass Kreditinsti

tute, die sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 durchführen, 
a) der Sicherungseinrichtung im Rahmen ihres Fachverbandes gemäß § 59 Z 3 anzugehören 

haben oder 
b) sich, trotz unveränderter Fachverbandszugehörigkeit und vorbehaltlich der Zustimmung der 

Sicherungseinrichtung ihres Fachverbandes und der Zustimmung der aufnehmenden Siche
rungseinrichtung, der Sicherungseinrichtung eines anderen Fachverbandes anschließen kön
nen." 
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7. In Art. 3 lautet Z 32: 

,,32. Nach § l03s wird folgender § l03t eingefügt: 

,,§ l03t. (1) Die Kreditinstitute und ihre jeweils für den Abschluss von Verträgen und Betriebsver
einbarungen zuständigen Organe haben darauf hinzuwirken, dass bis zum Inkrafttreten des BGBl. I 
Nr. xxxl2015 abgeschlossene vertragliche Vereinbarungen, die den Anforderungen der Z 11 lit. b der 
Anlage zu § 39b nicht entsprechen, soweit rechtlich zulässig, auf Grundlage einer objektiv nachvollzieh
baren rechtskundigen Begutachtung der Rechtslage und unter Berücksichtigung der konkreten Erfolg
saussichten angepasst werden. 

(2) § 37a in er Fassung des BGBl. I Nr. xxxl2015 ist von den Mitgliedsinstituten gemäß § 7 Abs. 1 
Z 21 ES öglich, jedoch spätestens ab dem 1. Jänner 2016 anzuwenden."" 

8. Einlagen gedeckt 

ZuZl: 

Die bisherige Regelung in § 93a nac der Bund für auf ommene Fremdmittel eine 
Haftung übernehmen kann, soll in das ESAEG .. ernommen werden. Es 1st jedoch festzuhalten, dass 
diese Ermächtigung nur deklaratorischen Charakter at, da im Bedarfsfall ein gesondertes anlassbezoge
nes Haftungsgesetz erforderlich ist. Auch kann die Klärung einer allenfalls gegebenen beihilferechtlichen 
Dimension mit der Europäischen Kommission bisher und weiterhin nur für einen konkreten Fall erfolgen. 

ZuZ2: 

Hiermit soll die Gründungsmitgliedschaft der einheitlichen Sicherungseinrichtung an die Vorgaben des 
§ 1 Abs. 2 angeglichen werden. 

Zu Z 3, 4 und 6: 

Durch diese Änderungen wird sichergestellt, dass Kreditinstitute im Zeitraum bis zum 31. Dezember 
2018 von der Sicherungseinrichtung ihres Fachverbandes in die Sicherungseinrichtung eines anderen 
Fachverbandes wechseln können, ohne dass damit auch zwingend ein Fachverbandswechsel des Kreditin
stituts einhergehen muss. Bei einem Wechsel der Sicherungseinrichtung ist § 39 ESAEG zu beachten. 

ZuZ5: 

Redaktionelle Anpassung. 

ZuZ7: 

Die Übergangsregelung, die durch die Ergänzung eines Abs. 2 eingefügt wird, soll die erforderlichen 
technischen Vorlaufzeiten bezüglich der Informationspflichten gemäß § 37a berücksichtigen. Abs. 1 
enthält den unveränderten Wortlaut von § 103t laut Regierungsvorlage. 

ZuZ8: 

Hiermit erfolgt eine redaktionelle Anpassung in Entsprechung der Vorgaben des § 37a Abs. 2 BWG. 
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